
 

Gesprächspartner/in 

Katharina Würfel 
Telefon 

0711 5851-366 
E-Mail: 

ordnungsamt@fellbach.de  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Stadt Fellbach 
Amt für öffentliche Ordnung 
Marktplatz 1 
70734 Fellbach 

 
 

Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung 
 

 
 
 

Name der Veranstaltung 

      

Beantragende Firma/Institution (Verein, Kirche, Organisation, Schule, o. Ä.) 
Name  

                gemeinnützig 

Straße und Hausnummer  PLZ Ort 

            

Ansprechpartner 
Name  Vorname 

            

Telefon privat Mobiltelefon Telefon geschäftlich Fax 

                        

E-Mail 

      

Verantwortlicher Leiter der Veranstaltung am Veranstaltungstag 
Zuname  Vorname 

            

Telefon privat Mobiltelefon Telefon geschäftlich Fax 

                        

Zeitlicher Ablauf - Aufbau, Veranstaltungszeitraum, Abbau 

Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen zu den Veranstaltungs-, Auf- und Abbauzeiten die gesetzlichen Nachtruhe  
von  22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Veranstaltungen, die geeignet sind die Nachtruhe der Anwohner zu stören,  

können in diesem Zeitraum nicht genehmigt werden.  

Aufbau am (Datum) Uhrzeit weiterer Termin (Datum) Uhrzeit 

      von       bis             von       bis       

Veranstaltung am (Datum) Uhrzeit Musikdarbietungen - Uhrzeit Ende Ausschank 

      von       bis       von       bis             Uhr  

      von       bis       von       bis             Uhr  

      von       bis       von       bis             Uhr  

Abbau am (Datum) Uhrzeit weiterer Termin (Datum) Uhrzeit 

      von       bis             von       bis       

Absender, Straße, PLZ, Ort 

mailto:ordnungsamt@fellbach.de


 

 
Anlage:   

 Veranstaltererklärung 
 Versicherungsbestätigung 

 

 
Angaben zur Örtlichkeit  
 

Beschreibung der Fläche (Stadtteil, Bezeichnung der Örtlichkeit) 
 
Privatfläche:__________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Fläche: _____________________________________________________________ 
 

 
 Straßenfläche  Fußgängerzone  Gehwegflächen            Grünflächen 

Wie sollen die Flächen belegt werden: 
 

 Garnituren    Verkaufsstände   Zelte, Pavillons 
 Bühne    Karussell, Fahrgeschäfte  Ausstellungsfläche  
 Hüpfburg     Spielstraße    Tiere 
 Sonstiges:       

Verkehrsbeschilderung  nur auszufüllen, wenn Straßenfläche genutzt wird bzw. wenn  
Verkehrsmaßnahmen (Halteverbote, Straßensperrungen) notwendig sind. 

Die Verkehrsmaßnahmen sollen durch: 
 

 Fachfirma     Bauhof gegen Kostenersatz 
   

ausgeführt werden. Hinweis: Generell ist der Straßenbaulastträger für die Ausführung zuständig.  
 

Ansprechpartner Verkehrsbeschilderung 
Bezeichnung (Firma, Fachamt, etc.) Ansprechpartner 

            

Telefon  Fax E-Mail 

 
ÖPNV: 
Buslinie betroffen         nein          ja,  die Kosten für die Umleitung der Buslinien werden  
                                                                    übernommen. 
 

Anzahl er erwarteten Besucher:    
 
_______  gesamt (d.h. über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung) 
 
_______  Besucherzahl, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten 
 

 
  Sanitätskonzept wird erstellt und liegt dem Antrag bei 

 

Lagepläne / Belegungspläne 

Zur Beurteilung und Festlegung von Rettungswegen für Hilfsdienste (Feuerwehr, Rettungsdienst) ist 
die Vorlage von aktuellen und maßstäblichen Belegungsplänen unumgänglich. Dem Antrag sind daher 
Belegungspläne im Maßstab 1:500 und einer maximalen Größe von DIN A3 beizufügen. 
 

Weitere Angaben  

Ist die Verwendung von Flüssiggas ist vorgesehen?    ja                 nein 
Gaststättenrechtliche Gestattung für Alkoholausschank beantragt            ja                    nein  
Eine Veranstalterhaftpflichtversicherung ist/wird abgeschlossen?  ja    
Die Anwohnerbenachrichtigung erfolgt durch: 

 Briefkasteneinwurf    Amtsblatt   Tagespresse 

Datum und Unterschrift  

 


